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§ 3 BHAG-G Grundsätze bei der
Aufgabenerfüllung

 BHAG-G - Buchhaltungsagenturgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.12.2020

1. (1)Die Buchhaltungsagentur hat alle Organe des Bundes und die vom Bund verwalteten Rechtsträger (§ 9 Abs. 5

BHG 2013) gleich zu behandeln.

2. (2)Die Buchhaltungsagentur hat ein elektronisches Aktensystem, das den sicheren und zuverlässigen Austausch

von elektronischen Akten mit Organen des Bundes gewährleistet, sowie ein elektronisches

Haushaltsverrechnungssystem, das den sicheren und zuverlässigen Austausch von Buchhaltungsdaten

gewährleistet, einzurichten.

3. (3)Arbeitnehmer der Buchhaltungsagentur, die Leistungen für das Bundesministerium für Landesverteidigung

erbringen oder berechtigt sind, auf dessen Daten zuzugreifen, können vor der Betrauung mit dieser Aufgabe

einer Verlässlichkeitsprüfung unterzogen werden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung soll den besonderen

Sicherheitsinteressen durch Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Landesverteidigung und dem

Bundesminister für Finanzen Rechnung getragen werden, etwa über technische Rahmenbedingungen oder

entsprechende Kontrollmechanismen.
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